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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1968

Norm

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Unzulässigkeit des Revisionsrekurses des Beklagten gegen den Beschluß des Rekursgerichtes, daß aus dem über die

Unzuständigkeitseinrede des Beklagten gefaßten Überweisungsbeschluß des Erstgerichtes der Ausspruch über die

Nichtigerklärung des bisherigen Verfahrens und über die Zurückweisung der Klage zu entfallen habe.
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